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VerwaItungsgemeinschaff  Emmerting

Gemeinde  Emmerting

Untere  Dorfstr.  3

84547  Emmerting

MAX  STREICHER  GmbH  & Co.

Kommanditgesellschaft  auf  Aktien

Niederlassung  Burghausen

Fuggerstraße  29

84561  Mehring-Od

Die  oben  genannte  Beh6rde  erlässt  folgende  Anordnung  (  Anlagen  p  Regelplan/-pläne

4. Die  (StraßenKlasse,  Straßen-Nr.,  Straßenname)

Dorfstraße  12,  Unghausen  1, Unghausen  Kreuzungsbereich  2-6  (laut  Pläne)

in (Ort,  Ortsteil  der  Sperrung)  bei km/  von  km - km / bei Haus-Nr./  von  Haus-Nr.  zu Haus-Nr.

Mehring  siehePlan

Dauer  der  Maßnahme

wirdvom/am  13,04,2026  biszurBeendigungam  17,04.2026  längstensbis

fürden Fahrzeugverkehr 7vo11ständig P halbseitig Pteilweise

für den Fußgängerverkehr im Gehwegbereich r  vollständig r  halbseitig p  teilweise

für den Fahrradverkehr im Radwegbereich 7  vollständig Q halbseitig p  teilweise gesperrt.

Grund  der  Sperrung

Behebung  von  Kanalschäden

2. Die Sicherung bzw. Regelung des Verkehrs hat nach (  Beschilderungsplan 'f'g Regelplan

Nr. 8l/2  vom j3,04,2026  zu erfolgen. Diese(r) sind / ist Bestandteil dieser Anordnung

3. Der  Verkehr  wird  umgeleitet  über

Der  Anliegerverkehr  ist zugelassen  bis

4. Weitere  Maßnahmen  zur  Sicherung  des  Verkehrs

Absperrung  erfolgt  durch  den  Antragsteller.

Die  Anwohner  werden  vom  Antragsteller  informiert.

Die  verbleibende  befahrbare  Straßenbreite  muss  mindestens  3,00m  aufweisen.

5. Diese  Anordnung  wird  mit  der  Aufstellung  der  Verkehrszeichen  wirksam

Verantwortlicher  Bauleiter,  (Name,  Vorname,  Anschrift)

Andreas  Zißlsberger

Telefondienstlich  Telefonprivat

0171  7725886

6. Die Kostenentscheidung  beruht  auf  den  §§ 1 und  4 der  Gebührenverordnung  für  Maßnahmen

im Straßenverkehr  in Verbindung  mit  dem  Gebührentarif.

GebührenfürdieseAnordnung  Auslagen  Gesamtbetrag

Gebührenfestsetzung:  20,00EUR  2,50EUR  22,50EUR

Bankinstitut  IBAN  BIC

Die  weiteren  Anordnungen  auf  der  Rückseite  sind  zu beachten.  Sie  sind  Bestandteil  dieser  Anordnung.
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Unterschrifk
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t'LZ,  Ort,  Datum

B4547  Emmerting  14.04.2026

Sachbearbeiter/in

Bräu  Christian

Telefon,  Durchwahl  (Nbst.)

(1)'167 49 987314

Telefax

Zimmer-Nr.

OG i 3

Aktenzeichen  (Bitte  immer  angeben!)

140-1  2/2

Anordnung  einer  Verkehrsbeschränkung
zur  Durchführung  von  Arbeiten  im Straßenraum  gem.

9 § 45 Abs. 1 und Abs. 3 Satz ü, 7  § 45 Abs. 2 Satz 1
§ 44  Abs.  4 Satz  1 StVO  und  2 StVO

Zum  Antrag  vom  13.04.2026

Verteiler

Q  Polizei  Burghausen

pFeuerwehr  Mehring

pBauhof  Mehring

p  BRK

p  zum  Akt  140-12/2
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RegeLplan  B 1/2

Straße  mit  geringer  Verkehrs-
stärke  üder  in geschwindigkeits-

reduziertem  Bereich  und mit

deutkicher  Einengung

lanalog  bei Richtungsfahrbahn
oder  Einbahnstraße)

Längsabsperrung  zur  Fahrbahn

- durch  doppelseitige  Leitbaken
- bei Einbahnstraßen  und Rich-

tungsfahrbahnen  einseitige

Leitbaken

Abstand  max.  9 m
Absperrschrankengitter  am

Fahrbahnseitigen  Bauiekdrand

Teil B, Abschnitt  2.2.5  Absatz  3

ist zu beachten

Querabsperrung

durch  Absperrschrankengitter

mit  mindestens  3 einseiiigen
gelben  Warnleuchten  und

- doppelseitige  Leitbake  mit  dop-

pelseitiger  gelber  Warnleuchke

- bei Rich!ungsfahrbahnen  oder

Einbahnstraßen:  einseitige
Leitbake  mit  einseitiger  gelber

Warnteuchte

Längsabsperrung  zum  Gehweg

durch  Absperrschrankengitter

Warnleuchten  gemäß  RSA Teil  B,

Abschnitt  2.4.3 Absatz  2

1l andere  Breiten  siehe  Teil  B,
Abschnitt  2.A.2

21 [ ] Absperrschrankengitter
am Gehweg  gegenüber

anstatt  zwischen  Arbeits-

bereich  und Fahrbahn

[ ] erfürderliche  Länge  und

Lage gemäß  beigefüg-

tem Lageplan  geprüft  und

angeordnet

") Entf;ilkt  bei Einbahnstraßen

und Richtungsfahrbahnen
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